
 
 

   

 

 

 

3. Wanderreitcamp in Schleswig-Holstein 
 

 

Wir freuen uns, euch zu unserem 3. gemeinsamen Wanderreitcamp, veranstaltet von dem Reit- & Fahrwege 

Schleswig-Holstein e. V., in 2024 einladen zu dürfen. 

 

 

vom Do. 25.04. bis So. 28.04.2024 

 

 

werden wir ein Themenwochenende durchführen, in dem wir gemeinsam in die Grundlagen des Wanderreitens 

reinschnuppern, bei gemeinsamen Ausritten zwischen Wasser, Wald und Moor die schönen Reitwege vom 

Kreis Segeberg erkunden und die Abende im gemütlichen Austausch ausklingen lassen. 

 

 

 

Wir sind in diesem Jahr zu Gast auf dem 

 

 

Arche Hof Bredland 
bei Inken Mohr 

 

Segeberger Straße 6 
 

23813 Blunk  
 

 

 

Geführt werden die Ritte und Themen von folgenden Wanderreitführern: 

 

Anna Marczak: Kreisleitung Stormarn im Reit- & Fahrwege Schleswig-Holstein e. V. und Rittführerin 

 

Britta Herbst: Vereinsmitglied und Wanderreitführerin FN 

 

Inken Mohr: Hofbetreiberin und Rittführerin 

  



 
 

   

 

Planung 
(kann auf Wunsch der Gruppe und Rittführer angepasst oder wegen der Witterung verändert werden) 

 

Donnerstag  25.04.2024 

15:00 – 17:00   individuelle Anreise  

18:00   Gemeinsames Pferde versorgen 

18:30   Abendessen    

 

Freitag, 26.04.2024 

                        10:00 – 13:00  individuelle Anreise 

  13:30 – 15:00  Vorstellungsrunde und Planung erster Ritt - kleine Stärkung steht bereit 

                        16:00  Erster kleine Ausritt zum Kennenlernen 

     18:00   Gemeinsames Pferde versorgen 

     18:30   Gemeinsames Abendessen  

Vorstellung und Besprechung der Touren für den nächsten Tag   

Theorie mit Britta Herbst 

 

 

Samstag, 27.04.2024 

      07:00 - 08:00  Pferde versorgen 

  09:00 – 10:00 Frühstück 

Aufteilung  nach gewählter Tour und Pferde fertig machen zum Ausritt 

  14:30 – 16:30  Kaffee und Kuchen steht bereit  

                 16:30   Theorieteil mit Britta Herbst 

  18:00   Pferde versorgen 

     18:30   Gemeinsames Abendessen  

        

 

 Sonntag, 28.04.2024 

  07:00 - 08:00  Pferde versorgen 

  09:00 – 10:00  Frühstück 

   Wer möchte kann noch einen kleinen Ritt machen 

  12:00 – 14:00  Kleine Stärkung steht bereit 

  14:00   Abreise 

 

 

Gerittene Pferde müssen mind. 5 Jahre alt sein; 3- und 4-jährige Pferde können als Handpferd mitgeführt 

werden. 

Die Pferde werden in selbst aufgebauten Paddocks mit Stromzaun untergebracht. Benötigtes Zaunmaterial 

ist selbst mit zu bringen 1 Paddock = 1 Pferd  

 

Aufgrund der begrenzten Bettenanzahl ist die Teilnahme auf max. 15 Teilnehmer begrenzt. Die 

Übernachtung der TN erfolgt im Mehrbettzimmer. Die Bettenverteilung erfolgt vor Ort.  

 

Gruppengröße: Es wird versucht die Gruppen nach den Erfahrungen des Pferd / Reiter Teams und dem 

Grundtempo der Pferde zu bilden. Es kann durchaus sein, dass nicht in allen Gruppen galoppiert wird. 

Dennoch sollte jeder Reiter in allen drei Gangarten sattelfest sein.  

  



 
 

   

 

 

Mitwirkende und Ansprechpartner 

 

Cora Rassow und Manuela Lehmann - Segeberg@reitwege-sh.de (Organisation/Verpflegung) 

 

Anna Marczak- Rittführerin und Vereinsmitglied, Kreisleitung Segeberg  

 

Britta Herbst – Wanderreitführerin und Vereinsmitglied  

 

Inken Mohr – Rittführerin und Hofbetreiberin  

 

 

Für Pferd und Mensch bieten wir eine Pauschale: 

 

Donnerstag  25.04.2024 bis Sonntag, 28.04.2024 
Inklusivleistungen: Unterbringung, Verpflegung, Paddock, Heu und Wasser für die Pferde 

 

Pauschalpreise für Vereinsmitglieder 

 Zimmer  Zelten 

Teilnehmer mit Pferd 175,00€  140,00€ 

 
Pauschalpreise für Externe-Teilnehmer 

 Zimmer  Zelten 

Teilnehmer mit Pferd 215,00€  180,00€ 

 

 

Freitag, 26.04.2024 bis Sonntag, 28.04.2024 
Inklusivleistungen: Unterbringung, Verpflegung, Paddock, Heu und Wasser für die Pferde 

 

Pauschalpreise für Vereinsmitglieder 

 Zimmer  Zelten 

Teilnehmer mit Pferd 135,00€  110,00€ 
    
    
Pauschalpreise für Externe -Teilnehmer 

 Zimmer  Zelten 
Teilnehmer mit Pferd 175,00€  150,00€ 
    
 
Die Kosten  

Für angemeldete Mitglieder des Reit- & Fahrwege Schleswig- Holstein e. V. und des ETCD-
DieFreiZeitReiter e.V. sind die Angebote der Rittführer kostenfrei.  

Alle anderen zahlen bitte für die Organisation der Veranstalter und die Rittführung 40,00€ (ist im 
Pauschalpreis inbegriffen). 

Die Orga-Gebühr, so wie alle entstehenden Überschüsse fließen zu 100% als Spende in die 
Instandhaltung der Reitwege im Umfeld des Veranstaltungsortes. 
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Geplante Verpflegung: 

 

 Frühstück Kaffee & Kuchen Abendessen 

Donnerstag X X Spaghetti mit Sauce 

Freitag Brötchen, Müsli etc. Kaffee & Kuchen Chili con Carne, auch Veggie 

Samstag Brötchen, Müsli etc. Kaffee & Kuchen Auflauf 

Sonntag Brötchen, Müsli etc. X X 
 

 

Hinweise zur Verpflegung 

Eine vegane Verpflegung kann aus organisatorischen Gründen nicht angeboten werden. 

Alkoholische Getränke sind in der Verpflegung nicht mit inbegriffen, können aber von den Teilnehmern mitgebracht werden. 

Bettwäsche inkl. Laken und Handtücher sind selbst mitzubringen. 

 

 

 

 

Wer sind Wir? 

 

 
Wir sind der Reit- & Fahrwege Schleswig-Holstein e. V. 
Gegründet im Dezember 2020 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, uns für Schleswig -Holsteins Reit- & Fahrwege 
einzusetzen. 
Unser Verein ist ein Zusammenschluss aus Gleichgesinnten jeglicher Pferdesportarten, die sich für die Instandhaltung 
und den Ausbau des Reit- & Fahrwegenetzes stark machen. 
Außerdem bündeln wir alle wichtigen Infos, wie Ansprechpartner, Termine, Reittourismus-Betriebe und Kartenmaterial, 
etc. auf unserer Homepage -- > www.reitwege-sh.de 
Mitglieder unseres Vereins profitieren von Rabatten bei Urlauben, regionalen Firmen und auf Veranstaltungen. 
Ihr habt hier alle Vorteile eines „normalen“ Reitvereines und tut mit euren Mitgliedsbeiträgen noch was Gutes, den 
diese werden für die Projekte rund um die Reit- & Fahrwege eingesetzt. 
Trefft Gleichgesinnte aus ganz Schleswig-Holstein. 
 

 
  Reit - & Fahrwege Schleswig – Holstein e. V 
  Schleswiger Str. 42 
  24860 Böklund 
 www.reitwege-sh.de                                                                Anmeldungen an: 

 Info@reitwege-sh.de -                                                   segeberg@reitwege-sh.de  
 

 
Wir sind der Arche-Hof-Bredland – bei uns schlafen Sie besonders! 
Mitten in Schleswig-Holstein, nur 8 km von der Karl-May Stadt Bad Segeberg entfernt, züchten wir vom Aussterben 
bedrohte Haustiere und bieten Übernachtungen der besonderen Art mit leckerem Frühstück an. 
Unsere Reitwege führen durch Wald- und Moorgebiete und an schönen Seen vorbei. 
 

Arche-Hof Bredland 
Segeberger Straße 6 
23813 Blunk 
Inken Mohr - Telefon 0172 47 511 78 
https://arche-hof-bredland.de/ 
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Anmeldungen und Buchungen unter folgendem Formular: 

QR-Code zur Anmeldung 

     
 

Link zur Anmeldung  

 

https://forms.office.com/r/01c69BUZZ5 

 

 

Hinweis!  

Gerittene Pferde müssen mind. 5 Jahre alt sein; 3- und 4-jährige Pferde können am Workshop teilnehmen 

oder als Handpferd mitgeführt werden. 

 

Zusammenfassung Unterbringung. 

 

 Zimmer: Donnerstag, 25.04.2024 bis Sonntag, 28.04.2024 
 Leistungen: 3x Übernachtungen, 3x Abendessen, 3x Frühstück, 2x Kaffee & Kuchen,  

 Zelt: Donnerstag, 25.04.2024 bis Sonntag, 28.04.2024 
 Leistungen: 3x Übernachtungen, 3x Abendessen, 3x Frühstück, 2x Kaffee & Kuchen, 

 Zimmer: Freitag, 26.04.2024 bis Sonntag, 28.04.2024 
 Leistungen: 2x Übernachtungen, 2x Abendessen, 2x Frühstück, 2x Kaffee & Kuchen, 

 Zelt: Freitag, 26.04.2024 bis Sonntag, 28.04.2024 
 Leistungen: 2x Übernachtungen, 2x Abendessen, 2x Frühstück, 2x Kaffee & Kuchen, 

 
 

 

Überweisung bitte direkt nach der Buchungsbestätigung, die Buchung ist nach Absenden 

des Formulars verbindlich  
 

Reit- & Fahrwege Schleswig - Holstein e. V. 

DE33 2176 2550 0003 6884 70 

 

Eine Rückerstattung ist nur dann möglich, wenn für einen Ersatzteilnehmer gesorgt ist oder jemand von der Warteliste 

nachrücken kann. 

 

Veranstaltungsbedingungen  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anerkennung folgender Punkte:  

 

➢ Wir weisen gemäß DSGVO darauf hin, dass während der Veranstaltung fotografiert und gefilmt wird. Die Aufnahmen werden 

auf unserer Facebookseite, Instagram und unserer Webseite veröffentlicht. Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein 

Einverständnis für diese Aufnahmen. 

➢ TN müssen einen Reithelm nach DIN-EN 1384 tragen  

➢ TN dürfen gebisslos teilnehmen, wenn sie eine Bescheinigung von der THV vorlegen, die bestätigt, dass sie Reiten 

ohne Gebiss abdeckt. Dennoch empfehlen wir den TN ein Gebiss für sein Pferd mitbringen um es notfalls 

verwenden zu können. 

➢ TN haften nach § 833 BGB. Für jedes teilnehmende Pferd muss für die Dauer der Veranstaltung eine 

Tierhalterhaftpflichtversicherung bestehen.  

➢ Für die Dauer der Veranstaltung bleibt der TN Tierhüter im Sinne des § 834 BGB 

➢ Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko - die Gesunderhaltung des Pferdes obliegt dem TN 

➢ Der Veranstalter kann TN von der Veranstaltung ausschließen und sie des Platzes verweisen 

➢ Der Missbrauch von Gerten und/oder Sporen führt zum Ausschluss von der Veranstaltung ohne Erstattung! 

➢ Die Ausrüstung muss für Pferd und Reiter/in passend und intakt sein.  

https://forms.office.com/r/01c69BUZZ5


 
 

   

 

➢ Hufschutz wird dringend empfohlen! Da geschotterte Wege nicht ausgeschlossen werden können. 

➢ Gerittene Pferde sind mind. 5 Jahre alt; 3- und 4-jährige Pferde können am Workshop teilnehmen oder als Handpferd 

mitgeführt werden. 

➢ Die Pferde sind gesund, entwurmt und kommen aus einem seuchenfreien Bestand bzw. Anlage.  

➢ Laktierende Stuten und Fohlen bei Fuß sind ausgeschlossen 

➢ Der Equiden-Pass ist bei Ankunft vorzulegen und abzugeben. Der Teilnehmer erhält seinen Equiden-Pass zurück sobald das 

Paddock ggf. der Campingplatz sauber übergeben wurden. 

➢ Pferde werden einzeln in Paddocks mit stromführendem Zaun untergebracht. Das Zaunmaterial & Stromgerät wird nicht 

gestellt.  

➢ Beim Aufbau der Paddocks muss auf ausreichend Abstand zu den Nachbarpferden geachtet werden, der Veranstalter 

koordiniert den Aufbau 

➢ Teilnahme mit Hund ist nicht möglich 

➢ Bei Zweifeln an der Gesundheit kann der Veranstalter das Pferd von der Veranstaltung ausschließen. Er ist berechtigt im 

Zweifel einen TA auf Kosten der TN hinzuzuziehen 

➢ Anmeldungen sind nur über unser Forms Formular gültig 

➢ Mit der Bezahlung der Unterbringungskosten ist die Anmeldung vollständig  

➢ Die Organisationspauschale ist im Voraus zu zahlen. (entfällt für TN vom Reit- & Fahrwege Schleswig-Holstein e. V. und TN 

vom ETCD) Die Organisationspauschale wird genauso wie jeglicher finanzieller Überschuss der Veranstaltung zu 100% an 

die Reitwege der Region gespendet. 

➢ Teilnehmer stellen den Veranstalter von allen Ansprüchen aus Sach- und Vermögensschäden frei, sofern diese nicht durch 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen entstanden sind. 

➢ Die Angaben aus der Anmeldung werden auf Verlangen des Gesundheitsamts oder des Amts-Veterinärs an diese 

übermittelt. 

 

 

Veranstalter:  

Reit- & Fahrwege Schleswig-Holstein e.V. Schleswiger Str. 42, 24860 Böklund, info@reitwege-sh.de, www.reitwege-sh.de 

 
§ 833 Haftung des Tierhalters - Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, 

welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht 

wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr 

erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 

§ 834 Haftung des Tieraufsehers - Wer für denjenigen, welcher ein Tier hält, die Führung der Aufsicht über das Tier durch Vertrag übernimmt, ist für den Schaden verantwortlich, den 

das Tier einem Dritten in der im § 833 bezeichneten Weise zufügt. Die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er bei der Führung der Aufsicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 

beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 

 

http://www.reitwege-sh.de/

	Planung (kann auf Wunsch der Gruppe und Rittführer angepasst oder wegen der Witterung verändert werden)

